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Hautveränderungen

Was sind Hautveränderungen, auf die ich achten muss? 

Alles, was auf eine gestörte Barrierefunktion der Haut hinweist.  

Die Haut:  

 wird trocken, spröde, schuppig und rissig 

 rötet sich 

 brennt nach der Händedesinfektion 

 juckt und nässt  

 

 

Wird die Barrierefunktion der Haut längere Zeit gestört, kann ein 

Abnutzungsekzem entstehen.  

 

Erste Anzeichen: Trockenheit und Rötung.  

 

Das Abnutzungsekzem heilt meist folgenlos ab, wenn die Haut  

 rechtzeitig behandelt wird  

 genügend Zeit hat, sich zu erholen 

 

Geschädigte Haut  

 lässt sich nicht richtig desinfizieren 

 ist durchlässiger für Stoffe, die Allergien auslösen können 

 begünstigt daher Allergien 

 

Eine Allergie ist oftmals nicht heilbar und besteht meist lebenslang! 
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Hautveränderungen

Was soll ich tun, wenn meine Haut z. B. sehr trocken oder manchmal leicht 

gerötet ist? 

 Handeln Sie!  

 Suchen Sie Hilfe und lassen Sie sich beraten!  

 Nur frühzeitiges Eingreifen kann bleibende Hauterkrankungen verhindern! 

 Wenden Sie sich an einen Hautarzt! 

 Liegt noch keine Allergie vor, heilen die Hautveränderungen meist folgenlos ab.  

 Wichtig: konsequenter Hautschutz und Hautpflege 

 Über das weitere Vorgehen am Arbeitsplatz berät Sie Ihre Betriebsärztin/Ihr 

Betriebsarzt  

 

 

Stellen Sie die anfangs genannten Symptome einer Hauterkrankung fest, sollten 

Sie Ihren Unfallversicherungsträger (UVT) informieren.  

 

Der UVT finanziert  

 die Teilnahme an einem Hautschutzseminar,   

 die Kosten der hautärztlichen Behandlung für mindestens sechs Monate. 

 

Informieren Sie auch Ihre Stationsleitung/Pflegedienstleitung! 

 

Nur so können die für Sie notwendigen Änderungen in Arbeitsabläufen und am 

Arbeitsplatz umgesetzt werden! 

 

Ihre konkreten Ansprechpartner finden Sie in der  

Kurzunterweisung „Ansprechpartner“. 




